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Antragsformular für eine Mitgliedschaft im Chapter 

 
 
Daten  Hauptmitglied Familienmitglied 

Vorname:   

Nachname:   

Straße:   

PLZ/Ort:   

Geburtsdatum:   

HOG-Nummer:   

Auslaufdatum HOG:   

Telefon privat:   

Telefon beruflich:   

Mobiltelefon:   

Fax:   

Email-Adresse:   

Beruf:   

Kennzeichen 
Motorrad: 

  

Modell:   

Baujahr:   

Anzahl der Kinder 
unter 18 Jahren: 

 

 
Ich habe die Harley Owners Group Charter für Lokale Chapter gelesen und erkläre hiermit, dass ich dieser als 
Mitglied des o.g. Chapters folgen werde. Ich erkläre, daß ich HOG-Mitglied bin und mir bewußt ist, daß nur HOG-
Mitglieder Mitglied in einem lokalen Chapter werden können. Falls vor Ablauf eines laufenden Beitragsjahres die 
Kündigung ausgesprochen wird (entweder von mir, oder vom Chapter aus), werden keine geleisteten Beiträge 
zurückerstattet. 
 
Ich beantrage hiermit die ... 
 
      Einzelmitgliedschaft  45,00 € pro Jahr 
 
      Familienmitgliedschaft   90,00 € pro Jahr 
 
(Der Betrag wird jeweils zum 01.02. des aktuellen Jahres von Ihrem Konto abgebucht) 
  
Ich/Wir möchten den Betrag bei Fälligkeit per Bankeinzug/Lastschrift von meinem/unseren Konto abbuchen 
lassen. Die Bankeinzugsermächtigung liegt bei. 
 
 
 
 
 
Datum      Unterschrift des / der Antragsteller
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Antragsformular - Zusatzvereinbarungen 

 
 
Nach Unterzeichnung des Antragformulars werden alle oben erwähnten Personen (Antragsteller, 
Familienmitglieder und Kinder) Anwärter des Westfalen-Mitte Chapter. 
 
Die Probezeit beträgt bis zu 1 Jahr. 
 
Der Vorstand entscheidet individuell um eine Umwandlung zur Mitgliedschaft. 
Die Anwärterschaft dient des gemeinsamen Kennenlernens. 
 
Beabsichtigte Passivität ist unerwünscht. 
 
 
Es wird gewünscht, an folgenden Veranstaltungen teilzunehmen: 
 
1. Jahreshauptversammlung (evtl. mit Vorstandswahlen) 
2. Jahresan- oder Jahresabschlußfahrt 
3. monatlich stattfindende Chapterversammlungen 
 
Mitglieder die sich unsozial verhalten und durch ihr Benehmen dem Ruf des Chapters schaden, 
können ausgeschlossen werden. 
 
Über den Ausschluss einzelner Personen entscheidet der Vorstand nach Rücksprache mit den 
Chaptermitgliedern auf der monatlich stattfindenden Versammlung 
 
Das Tragen des WMC Patches ist nur Mitgliedern gestattet. 
 
Das Tragen der Chapter-Weste (der Kutte) auf den vom W.M.C. organisierten Touren / Fahrten, wird 
erwartet. 
 
Auf organisierten Touren / Fahrten des W.M.C. ist das Führen von Fremdfabrikaten, außer den 
Marken Harley-Davidson und Buell, unerwünscht. 
 
Ausnahme bilden Führerschein-Neulinge und Fahranfänger, die aufgrund gesetzlicher Bestimmungen 
an eine andere Marke gebunden sind. 
 
 
Recht am eigenem Bild 
 
Ich verzichte auf das “Recht am eigenen Bild“. 
 
Hiermit gestatte ich dem W.M.C. sowie deren Beauftragten, Bilder bzw. Fotos, auf denen ich 
abgebildet bin und die auf Veranstaltungen des W.M.C. oder auf Veranstaltungen, bei denen 
der W.M.C. anwesend war, entstanden sind, kostenlos zu publizieren (z.B. Webseiten- 
Galerie des W.M.C.-youtube.de usw.). 
 
Desweiteren füge ich dem Antrag ein Passbild meiner Person als Foto oder in digitaler Form (z.B. per 
Email) bei.
 
Sobald ich Zutritt in den internen Bereich unserer WMC-Homepage habe, stelle ich mich dem Chapter
unter dem Menüpunkt  "Neuvorstellung"  kurz vor. 
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Haftungsausschluss Westfalen-Mitte-Chapter 
 
Ich akzeptiere den Haftungsausschluss bei Unfällen: Ich bin mir über die Gefahren des 
Motorradfahrens voll bewusst. Die Teilnahme an den Touren erfolgt auf mein eigenes Risiko 
und eigenverantwortlich. 
 
Ich erkläre mich damit einverstanden, dass weder der W.M.C, noch deren Roadcaptains, 
Safety Officers oder Beauftragte des W.M.C., für Personen-, Sach- und Vermögens-Schäden 
jeglicher Art, sowie für andere auftretende Störungen, die der höheren Gewalt obliegen, haftbar 
gemacht werden können. Es ist mir bekannt, dass der W.M.C auch nicht für das Fehlverhalten 
anderer Gruppenteilnehmer haftet. 
 
Ich verpflichte mich die geltenden Verkehrsregeln zu beachten, die Regeln der Gruppentour 
einzuhalten und weder Mensch noch Natur durch mein Verhalten oder die Beschaffenheit 
meines Fahrzeuges zu schädigen. Ich bin grundsätzlich gesund, erfülle die Anforderungen, 
welche die Touren an mich stellen und als Fahrer verfüge ich über einen gültigen Führerschein. 
Für das Tragen ausreichender Schutzbekleidung bin ich selbst verantwortlich. Weiter 
Vereinbarungen bedürfen der Schriftform.
 
Als Grundlage sind jeweils die Satzungen der HOG und des WMC gültig.
 
Ich/Wir verpflichten uns, den Vorstand rechtzeitig über einen geplanten Austritt, bzw. Kündigung 
des Vertrages zu informieren. 
 
Bei Unterlassung werden dem W.M.C. eventuell anfallende zusätzliche Kosten wie z.B. 
Rückbuchungsgebühren bei Bankeinzugsermächtigung zurückerstattet. 
 
 
Ich/Wir habe/n die Zusatzvereinbarungen gelesen, verstanden und durch meine/unsere Unterschrift 
anerkannt. 
 
 
 
 Datum        Unterschrift des / der Antragsteller 
 




